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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 104-2019 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2019.RRGR.123 

Eingereicht am: 13.03.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Löffel-Wenger (Münchenbuchsee, EVP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Streit-Stettler (Bern, EVP) 
Jost (Thun, EVP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 48 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Polizei- und Militärdirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat:  
  

Artikel 46 Absatz 2 des Asylgesetzes umsetzen und damit Betreuungskosten sparen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, von der neuen Möglichkeit des seit dem 1. März 2019 gülti-
gen Asylgesetzes Gebrauch zu machen und beim SEM die Anordnung einer vorläufigen Auf-
nahme für abgewiesene Asylbewerber, die aus technischen Gründen (gemäss SEM sind dies 
objektive Gründe wie Weigerung des Herkunftsstaates, Reisedokumente auszustellen oder ein 
geschlossener Flughafen) nicht ausgeschafft werden können, zu beantragen.  

Begründung: 

Im März 2019 trat die im Jahr 2016 vom Schweizer Stimmvolk beschlossene Asylgesetzrevision 
in Kraft. Hauptsächliche Änderungen sind die Beschleunigung des Asylverfahrens und die Kom-
petenzklärung zwischen Bund und Kantonen.  

Eine wichtige und für den Kanton Bern interessante Neuerung findet sich in Artikel 46 Absatz 2: 
«Erweist sich der Vollzug aus technischen Gründen als nicht möglich, so beantragt der Kanton 
dem SEM die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme.»  

Dieser Absatz bezieht sich auf den Vollzug der Wegweisung nach einem negativen Asylent-
scheid.  

Wenn der Kanton Bern diese neue Möglichkeit des Asylgesetzes so rasch wie möglich und kon-
sequent anwendet, kann er damit Unterbringungs- und Betreuungskosten sparen, weil einige 



Kanton Bern 

Letzte Bearbeitung: 27.03.2019 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 182939 / Geschäftsnummer: 2019.RRGR.123 Seite 2 von 2 
Nicht klassifiziert 

abgewiesene Asylbewerber durchaus in der Lage sind, im Status als vorläufig Aufgenommene 
eine Arbeit zu finden und so für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen.  

Zudem trägt dieses Vorgehen dazu bei, dass die betroffenen Menschen eine Perspektive erhal-
ten und die teilweise sehr lange Zeit des Wartens auf die Rückschaffung sinnvoll nutzen können. 

Verteiler 
 Grosser Rat 


